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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Ausschusses für besondere politische Fragen 
 und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) (A/59/469)] 

  59/116. Internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung 
des Weltraums 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/122 vom 13. Dezember 1996, 54/68 vom 
6. Dezember 1999 und 58/89 vom 9. Dezember 2003, 

 zutiefst überzeugt von dem gemeinsamen Interesse der Menschheit an der Förderung 
und Ausweitung der Erforschung und Nutzung des Weltraums, der Rechtsprovinz der ge-
samten Menschheit, für friedliche Zwecke und an der Fortsetzung der Bemühungen, alle 
Staaten an dem daraus erwachsenden Nutzen teilhaben zu lassen, sowie von der Wichtigkeit 
der internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich, für die die Vereinten Nationen auch 
in Zukunft eine Koordinierungsstelle sein sollen, 

 in Bekräftigung der Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit bei der Siche-
rung der Herrschaft des Rechts, einschließlich der einschlägigen Normen des Weltraum-
rechts und deren wichtiger Rolle für die internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung 
und Nutzung des Weltraums für friedliche Zwecke, sowie der Wichtigkeit des weitestmögli-
chen Beitritts zu internationalen Verträgen, die die friedliche Nutzung des Weltraums för-
dern, um die neuen Herausforderungen, insbesondere diejenigen für die Entwicklungslän-
der, zu bewältigen, 

 ernsthaft besorgt über die Möglichkeit eines Wettrüstens im Weltraum und eingedenk 
der Bedeutung des Artikels IV des Vertrags über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkei-
ten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes 
und anderer Himmelskörper1, 

 in der Erkenntnis, dass alle Staaten, insbesondere diejenigen, die in der Raumfahrt 
führend sind, als wesentliche Voraussetzung für die Förderung und Stärkung der internatio-
nalen Zusammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für friedliche 
Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum beitragen sollen, 

                                                 
1 Resolution 2222 (XXI), Anlage. 
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 in der Erwägung, dass die Frage des Weltraummülls für alle Nationen von Belang ist, 

 in Anbetracht der Fortschritte beim weiteren Ausbau der friedlichen Weltraumfor-
schung und ihrer Anwendungen sowie bei verschiedenen einzelstaatlichen und gemein-
schaftlichen Weltraumprojekten, die zur internationalen Zusammenarbeit beitragen, sowie 
der Wichtigkeit einer Weiterentwicklung des rechtlichen Rahmens zur Stärkung der interna-
tionalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, 

 überzeugt von der Wichtigkeit der Empfehlungen in der Resolution "Das Jahrtausend 
des Weltraums: Wiener Erklärung über den Weltraum und die menschliche Entwicklung", 
die auf der vom 19. bis 30. Juli 1999 in Wien abgehaltenen Dritten Konferenz der Vereinten 
Nationen über die Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums (UNISPACE III) ver-
abschiedet wurde2, sowie von der Notwendigkeit, die Nutzung von Weltraumtechnik für die 
Umsetzung der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen3 zu fördern, 

 in der Überzeugung, dass die Nutzung der Weltraumwissenschaft und -technik und 
ihre Anwendung in Bereichen wie Telemedizin, Tele-Unterricht, Katastrophenmanagement 
und Umweltschutz sowie andere Anwendungsmöglichkeiten bei der Erdbeobachtung dazu 
beitragen, die Ziele der Weltkonferenzen der Vereinten Nationen zu verschiedenen Aspekten 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung, unter anderem die Beseitigung 
der Armut, zu verwirklichen, 

 nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Welt-
raums über seine siebenundvierzigste Tagung4, 

 1. billigt den Bericht des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums 
über seine siebenundvierzigste Tagung4; 

 2. fordert diejenigen Staaten, die noch nicht Vertragsparteien der internationalen 
Verträge zur Regelung der Nutzung des Weltraums5 sind, nachdrücklich auf, die Ratifika-
tion dieser Verträge beziehungsweise den Beitritt zu denselben sowie ihre Eingliederung in 
die jeweiligen innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu erwägen; 

 3. stellt fest, dass der Unterausschuss Recht des Ausschusses für die friedliche 
Nutzung des Weltraums auf seiner dreiundvierzigsten Tagung seine Tätigkeit entsprechend 
dem Auftrag der Generalversammlung in ihrer Resolution 58/89 fortgesetzt hat6; 

                                                 
2 Siehe Report of the Third United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer 
Space, Vienna, 19-30 July 1999 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.00.I.3), Kap. I, 
Resolution 1. 
3 Siehe Resolution 55/2. 
4 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/59/20). 
5 Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung 
des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper (Resolution 2222 (XXI), Anlage), 
Übereinkommen über die Rettung und Rückführung von Raumfahrern sowie die Rückgabe von in den Welt-
raum gestarteten Gegenständen (Resolution 2345 (XXII), Anlage), Übereinkommen über die völkerrechtli-
che Haftung für Schäden durch Weltraumgegenstände (Resolution 2777 (XXVI), Anlage), Übereinkommen 
über die Registrierung von in den Weltraum gestarteten Gegenständen (Resolution 3235 (XXIX), Anlage) 
und Übereinkommen zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten auf dem Mond und anderen Himmelskör-
pern (Resolution 34/68, Anlage). 
6 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/59/20), 
Kap. II.D. 
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 4. ersucht den Generalsekretär, den Außenministern der Staaten, die noch nicht 
Vertragsparteien der genannten internationalen Verträge sind, das Schreiben7 und das Doku-
ment7 zu übersenden, die vom Unterausschuss Recht gebilligt wurden und in denen diese 
Staaten zum Beitritt zu diesen Verträgen ermutigt werden, und den zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, die noch nicht erklärt haben, dass sie die Rechte und Pflichten aus diesen Ver-
trägen akzeptieren, ein ähnliches Schreiben zukommen zu lassen8; 

 5. macht sich die Empfehlung des Ausschusses zu eigen, der Unterausschuss Recht 
solle auf seiner vierundvierzigsten Tagung unter Berücksichtigung der Belange aller Länder, 
insbesondere der Entwicklungsländer, 

 a) die folgenden Punkte regelmäßig auf seine Tagesordnung setzen: 

 i) Allgemeiner Gedankenaustausch; 

 ii) Stand und Anwendung der fünf Weltraumverträge der Vereinten Nationen; 

 iii) Informationen über die Tätigkeit internationaler Organisationen im Zusammen-
hang mit dem Weltraumrecht; 

 iv) Fragen im Zusammenhang mit 

  a. der Definition und Abgrenzung des Weltraums; 

   b. den Merkmalen und der Nutzung der geostationären Umlaufbahn, ein-
schließlich Prüfung von Mitteln und Wegen zur Gewährleistung einer rationellen und 
gerechten Nutzung der geostationären Umlaufbahn, unbeschadet der Rolle der Interna-
tionalen Fernmeldeunion; 

 b) die folgenden Einzelfragen und Diskussionspunkte behandeln: 

 i) Überprüfung und mögliche Revision der Grundsätze für den Einsatz nuklearer 
Energiequellen im Weltraum9; 

 ii) Prüfung des vorläufigen Entwurfs eines Protokolls betreffend Fragen, die sich 
spezifisch auf Weltraumeigentum beziehen, zu dem Übereinkommen über internatio-
nale Sicherungsrechte an beweglicher Ausrüstung, das am 16. November 2001 in Kap-
stadt (Südafrika) zur Unterzeichnung aufgelegt wurde: 

   a. Erwägungen hinsichtlich der Möglichkeit, dass die Vereinten Nationen als 
Aufsichtsbehörde gemäß dem künftigen Protokoll fungieren; 

   b. Erwägungen hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen den Bestimmun-
gen des künftigen Protokolls und den Rechten und Pflichten der Staaten im Rahmen 
der auf den Weltraum anwendbaren Rechtsordnung; 

 c) die Praxis der Staaten und der internationalen Organisationen bei der Registrie-
rung von Weltraumgegenständen im Einklang mit dem vom Ausschuss verabschiedeten Ar-
beitsplan10 behandeln; 

                                                 
7 A/AC.105/826, Anhang I, Anlage I. 
8 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/59/20), 
Kap. II.D, Ziffer 150. 
9 Siehe Resolution 47/68. 
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 6. nimmt davon Kenntnis, dass der Unterausschuss Recht auf seiner vierundvier-
zigsten Tagung dem Ausschuss seine Vorschläge zu den vom Unterausschuss auf seiner 
fünfundvierzigsten Tagung im Jahr 2006 zu behandelnden neuen Punkten unterbreiten wird; 

 7. nimmt außerdem davon Kenntnis, dass der Unterausschuss Recht im Zusam-
menhang mit Ziffer 5 a) ii) auf seiner vierundvierzigsten Tagung seine Arbeitsgruppe wie-
der einberufen und prüfen wird, ob eine Verlängerung des Mandats der Arbeitsgruppe über 
die genannte Tagung des Unterausschusses hinaus erforderlich ist; 

 8. nimmt ferner davon Kenntnis, dass der Unterausschuss Recht im Zusammen-
hang mit Ziffer 5 a) iv) a. seine Arbeitsgruppe zu diesem Punkt nur zur Behandlung von 
Fragen im Zusammenhang mit der Definition und Abgrenzung des Weltraums wieder einbe-
rufen wird; 

 9. nimmt davon Kenntnis, dass der Unterausschuss Recht seine Arbeitsgruppe wie-
der einberufen wird, mit dem Auftrag, die in den Ziffern 5 b) ii) a. und b. genannten Fragen 
getrennt zu behandeln; 

 10. macht sich die Empfehlung des Unterausschusses Recht zu eigen, im Zusam-
menhang mit Ziffer 5 b) ii) a. eine offene Ad-hoc-Arbeitsgruppe einzusetzen, mit dem Auf-
trag, zwischen der dreiundvierzigsten und vierundvierzigsten Tagung des Unterausschusses 
die Behandlung der Frage fortzusetzen, ob die Vereinten Nationen geeignet sind, als Auf-
sichtsbehörde zu fungieren, und nimmt davon Kenntnis, dass die Arbeitsgruppe einen dem 
Unterausschuss zur Behandlung auf seiner vierundvierzigsten Tagung vorzulegenden Be-
richt einschließlich des Wortlauts eines Resolutionsentwurfs ausarbeiten soll11; 

 11. kommt überein, dass der Unterausschuss Recht im Zusammenhang mit Zif-
fer 5 c) im Einklang mit dem vom Ausschuss verabschiedeten Arbeitsplan10 eine Arbeits-
gruppe einsetzen soll; 

 12. stellt fest, dass der Unterausschuss Wissenschaft und Technik auf seiner einund-
vierzigsten Tagung seine Tätigkeit entsprechend dem Auftrag der Generalversammlung in 
ihrer Resolution 58/89 fortgesetzt hat12; 

 13. macht sich die Empfehlung des Ausschusses zu eigen, der Unterausschuss Wis-
senschaft und Technik solle auf seiner zweiundvierzigsten Tagung unter Berücksichtigung 
der Belange aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, 

 a) folgende Punkte behandeln: 

 i) Allgemeiner Meinungsaustausch und Einführung zu den über einzelstaatliche 
Tätigkeiten vorgelegten Berichten; 

 ii) Programm der Vereinten Nationen für angewandte Weltraumtechnik; 

 iii) Umsetzung der Empfehlungen der Dritten Konferenz der Vereinten Nationen 
über die Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums (UNISPACE III); 

                                                 
10 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/58/20), 
Ziffer 199. 
11 Ebd., Neunundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/59/20), Ziffer 170. 
12 Ebd., Kap. II.C. 
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 iv) Fragen im Zusammenhang mit der Erdfernerkundung durch Satelliten, nament-
lich Anwendungsmöglichkeiten für die Entwicklungsländer und die Beobachtung der 
terrestrischen Umwelt; 

 b) die folgenden Punkte im Einklang mit den von dem Ausschuss verabschiedeten 
Arbeitsplänen13 behandeln: 

 i) Weltraummüll; 

 ii) Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum; 

 iii) weltraumgestützte Telemedizin; 

 iv) erdnahe Objekte; 

 v) Nutzung von Raumfahrtsystemen zur Unterstützung des Katastrophenmanage-
ments; 

 c) die folgenden Einzelfragen und Diskussionspunkte behandeln: 

 i) Untersuchung der physikalischen Eigenschaften und der technischen Merkmale 
der geostationären Umlaufbahn sowie ihrer Nutzung und Anwendungsmöglichkeiten, 
unter anderem auch auf dem Gebiet der Weltraumkommunikation, und anderer Fragen 
im Zusammenhang mit Entwicklungen der Weltraumkommunikation, unter besonderer 
Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen der Entwicklungsländer; 

 ii) Unterstützung für die Ausrufung des Jahres 2007 zum Internationalen geophysi-
kalischen und sonnenphysikalischen Jahr; 

 14. nimmt davon Kenntnis, dass der Unterausschuss Wissenschaft und Technik auf 
seiner zweiundvierzigsten Tagung dem Ausschuss seinen Vorschlag für den Entwurf einer 
vorläufigen Tagesordnung für die dreiundvierzigste Tagung des Unterausschusses im 
Jahr 2006 vorlegen wird; 

 15. macht sich die Empfehlung des Ausschusses zu eigen, dass der Ausschuss für 
Weltraumforschung und der Internationale Astronautische Bund gebeten werden sollen, in 
Verbindung mit den Mitgliedstaaten ein Symposium über die Integration hochauflösender 
und hyperspektraler Satellitendaten für Präzisionslandwirtschaft, Umweltüberwachung und 
neue Anwendungsmöglichkeiten zu veranstalten, das in der ersten Woche der zweiundvier-
zigsten Tagung des Unterausschusses Wissenschaft und Technik unter möglichst breiter Be-
teiligung abgehalten werden soll; 

 16. kommt überein, dass der Unterausschuss Wissenschaft und Technik auf seiner 
zweiundvierzigsten Tagung im Zusammenhang mit den Ziffern 13 a) ii) und iii) sowie 14 
die Plenararbeitsgruppe wieder einberufen soll; 

 17. kommt außerdem überein, dass der Unterausschuss Wissenschaft und Technik 
auf seiner zweiundvierzigsten Tagung im Zusammenhang mit Ziffer 13 b) i) die Arbeits-
gruppe Weltraummüll wieder einberufen soll, mit dem Auftrag, nach Bedarf die Vorschläge 
des Interinstitutionellen Koordinierungsausschusses für Weltraummüll betreffend die Ein-

                                                 
13 Siehe A/AC.105/761, Ziffer 130, und Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste 
Tagung, Beilage 20 (A/59/20), Ziffern 141 und 144, für Punkt i); A/AC.105/804, Anhang III, für Punkt ii); 
Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/58/20), Ziffer 138, 
für Punkt iii); A/AC.105/823, Anhang II, Ziffer 18, für Punkt iv); A/AC.105/823, Anhang II, Ziffer 15, für 
Punkt v). 
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dämmung von Weltraummüll und alle damit zusammenhängenden Stellungnahmen, die 
möglicherweise eingehen, zu prüfen14; 

 18. kommt ferner überein, dass der Unterausschuss Wissenschaft und Technik auf 
seiner zweiundvierzigsten Tagung im Zusammenhang mit Ziffer 13 b) ii) seine Arbeitsgrup-
pe für den Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum wieder einberufen soll; 

 19. billigt das Programm der Vereinten Nationen für angewandte Weltraumtechnik 
für das Jahr 2005, das der Sachverständige für angewandte Weltraumtechnik dem Ausschuss 
vorgeschlagen hat und das vom Ausschuss gebilligt wurde15; 

 20. stellt mit Befriedigung fest, dass im Einklang mit Ziffer 30 der Resolution 50/27 
der Generalversammlung vom 6. Dezember 1995 die regionalen Ausbildungszentren für 
Weltraumwissenschaft und -technik in Afrika mit Französisch beziehungsweise Englisch als 
Unterrichtssprache in Marokko beziehungsweise Nigeria sowie das Ausbildungszentrum für 
Weltraumwissenschaft und -technik in Asien und im Pazifik und das Regionale Ausbil-
dungszentrum für Weltraumwissenschaft und -technik in Lateinamerika und der Karibik ih-
re Ausbildungsprogramme im Jahr 2004 fortgesetzt haben, dass alle genannten regionalen 
Ausbildungszentren mit dem Sekretariats-Büro für Weltraumfragen ein Angliederungsab-
kommen geschlossen haben und dass das Büro der Regierung Jordaniens technische Unter-
stützung für die Errichtung des regionalen Ausbildungszentrums für Weltraumwissenschaft 
und -technik in Westasien gewährt; 

 21. begrüßt die Vereinbarung zwischen dem Sekretariats-Büro für Weltraumfragen 
und dem vorläufigen Sekretariat der vierten Weltraumkonferenz des amerikanischen Konti-
nents, in dem die Parteien ihre Absicht bekundeten, bei der Förderung und Durchführung 
gemeinsamer Aktivitäten zusammenzuarbeiten, und bittet das vorläufige Sekretariat, den 
Ausschuss über die geleistete Arbeit zu informieren; 

 22. stellt mit Befriedigung fest, dass die Regierung Ecuadors ernsthaft erwägt, die 
fünfte Weltraumkonferenz des amerikanischen Kontinents in der zweiten Hälfte des Jahres 
2005 oder im Jahr 2006 in Quito auszurichten, und dass mit der Einberufung der Konferenz 
dem Wunsch der Mitgliedstaaten in der lateinamerikanischen und karibischen Region ent-
sprochen wird, die Weltraumkonferenz des amerikanischen Kontinents zu einer festen Insti-
tution zu machen; 

 23. stellt außerdem mit Befriedigung fest, dass bezüglich des Berichts über die 
Überprüfung der Umsetzung der Empfehlungen der UNISPACE III der Ausschuss auf sei-
ner siebenundvierzigsten Tagung den Berichtsentwurf des Ausschusses billigte, den die auf 
der genannten Tagung zur Ausarbeitung des Berichts wieder einberufene Arbeitsgruppe fer-
tiggestellt hatte, und dass er den Bericht der Generalversammlung zum Zwecke ihrer Über-
prüfung und Bewertung der Umsetzung der Empfehlungen der UNISPACE III auf ihrer 
neunundfünfzigsten Tagung vorlegte16; 

 24. empfiehlt, allen Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz und der Erhaltung 
der Weltraumumwelt, insbesondere soweit sie sich auf die terrestrische Umwelt auswirken 
könnten, mehr Beachtung zu schenken und politische Unterstützung dafür bereitzustellen; 

                                                 
14 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/59/20), 
Ziffern 141 und 144. 
15 Ebd., Ziffer 70; siehe auch A/AC.105/815, Abschnitte II-IV. 
16 Siehe A/59/174. 
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 25. hält es für unerlässlich, dass die Mitgliedstaaten dem Problem der Zusammen-
stöße von Weltraumgegenständen, namentlich solchen, die nukleare Energiequellen verwen-
den, mit Weltraummüll sowie anderen Aspekten des Weltraummülls mehr Beachtung schen-
ken, fordert die Fortsetzung der einzelstaatlichen Forschungsarbeiten über diese Frage, die 
Entwicklung besserer Technologien zur Überwachung von Weltraummüll und die Zusam-
menstellung und Verbreitung von Daten über Weltraummüll, vertritt außerdem die Auffas-
sung, dass dem Unterausschuss Wissenschaft und Technik im Rahmen des Möglichen Infor-
mationen darüber zur Verfügung gestellt werden sollen, und ist sich darüber einig, dass es 
internationaler Zusammenarbeit bedarf, damit vermehrt geeignete und kostengünstige Stra-
tegien zur Minimierung der Auswirkungen von Weltraummüll auf künftige Raumfahrtmis-
sionen erarbeitet werden können; 

 26. fordert alle Staaten, insbesondere diejenigen, die in der Raumfahrt führend sind, 
nachdrücklich auf, als wesentliche Voraussetzung für die Förderung der internationalen Zu-
sammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für friedliche Zwecke aktiv 
zu dem Ziel der Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum beizutragen; 

 27. unterstreicht die Notwendigkeit, stärkeren Nutzen aus der Weltraumtechnik und 
ihren Anwendungsmöglichkeiten zu ziehen und zu einer geordneten Ausweitung der Welt-
raumaktivitäten beizutragen, die einem nachhaltigen wirtschaftlichen Wachstum und einer 
nachhaltigen Entwicklung in allen Ländern förderlich sind, namentlich der Abmilderung 
von Katastrophenfolgen, insbesondere in den Entwicklungsländern; 

 28. stellt fest, dass die Weltraumwissenschaft und -technik und ihre Anwendungs-
möglichkeiten wichtige Beiträge zur Entwicklung und zum Wohlergehen auf wirtschaftli-
chem, sozialem und kulturellem Gebiet leisten könnten, wie aus der Resolution "Das Jahr-
tausend des Weltraums: Wiener Erklärung über den Weltraum und die menschliche Ent-
wicklung"2 hervorgeht, stellt mit Befriedigung fest, dass im Rahmen der Internationalen 
Messe für Luft- und Raumfahrt, die vom 29. März bis 4. April 2004 in Santiago de Chile 
stattfand, eine Konferenz mit dem Titel "Internationale Konferenz über Weltraum und Was-
ser: Auf dem Weg zu nachhaltiger Entwicklung und menschlicher Sicherheit" einberufen 
wurde, und nimmt davon Kenntnis, dass die nächste Messe im Jahr 2006 stattfinden wird; 

 29. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass im Oktober 2004 in Teheran (Isla-
mische Republik Iran) in Zusammenarbeit mit dem Interislamischen Netzwerk Weltraum-
wissenschaft und -technik (ISNET) das Internationale Seminar über Anwendungsmöglich-
keiten der Satellitentechnologie im Bereich der Kommunikation und der Fernerkundung ab-
gehalten wurde; 

 30. ist sich darin einig, dass die Aufmerksamkeit der innerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen veranstalteten Konferenzen zu globalen Fragen im Zusammenhang mit 
der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung mit Vorrang auf die Vorteile der 
Weltraumtechnik und ihrer Anwendungsmöglichkeiten gerichtet und der Einsatz der Welt-
raumtechnik gefördert werden sollte, um die Ziele dieser Konferenzen zu erreichen und die 
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen3 umzusetzen; 

 31. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den verstärkten Anstrengungen, die der 
Ausschuss und sein Unterausschuss Wissenschaft und Technik sowie das Büro für Welt-
raumfragen und die Interinstitutionelle Tagung über Weltraumtätigkeiten unternommen ha-
ben, um den Einsatz der Weltraumwissenschaft und -technik und ihrer Anwendungsmög-
lichkeiten zu fördern, indem sie die in dem Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhal-
tige Entwicklung ("Durchführungsplan von Johannesburg")17 empfohlenen Maßnahmen 
                                                 
17 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg (Südafrika), 26. August - 4. Septem-
ber 2002, Kap I, Resolution 2, Anlage. 
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ausführen, sowie von der gemeinsamen Initiative des Ausschusses und der Interinstitutio-
nellen Tagung, eine Liste der weltraumbezogenen Initiativen und Programme aufzustellen, 
die den Empfehlungen im Durchführungsplan von Johannesburg entsprechen18; 

 32. stellt fest, dass die Weltraumtechnik eine zentrale Rolle bei der Katastrophen-
vorbeugung spielen könnte und dass sowohl der Ausschuss als auch sein Unterausschuss 
Wissenschaft und Technik zur Weiterverfolgung der im Januar 2005 in Kobe (Japan) statt-
findenden Weltkonferenz für Katastrophenvorbeugung beitragen könnten; 

 33. fordert die Stellen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere diejeni-
gen, die an der Interinstitutionellen Tagung über Weltraumtätigkeiten beteiligt sind, nach-
drücklich auf, in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss zu prüfen, wie die Weltraumwissen-
schaft und -technik und ihre Anwendungsmöglichkeiten zur Umsetzung der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen beitragen könnten, insbesondere in Bereichen, die unter 
anderem mit der Ernährungssicherheit und mit verstärkten Bildungsmöglichkeiten zusam-
menhängen; 

 34. bittet die Interinstitutionelle Tagung über Weltraumtätigkeiten, auch künftig zur 
Arbeit des Ausschusses beizutragen und dem Ausschuss und seinem Unterausschuss Wis-
senschaft und Technik über die Arbeit auf ihrer Jahrestagung Bericht zu erstatten; 

 35. ersucht den Ausschuss, auch weiterhin mit Vorrang zu prüfen, wie der Weltraum 
friedlichen Zwecken vorbehalten werden kann, und der Generalversammlung auf ihrer 
sechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten, und ist sich einig, dass der Ausschuss bei 
seiner Behandlung dieser Angelegenheit prüfen könnte, wie die regionale und interregionale 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der aus der Weltraumkonferenz des amerikanischen 
Kontinents gewonnenen Erfahrungen gefördert werden und welche Rolle die Weltraumtech-
nik bei der Umsetzung der aus dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung hervorgegange-
nen Empfehlungen übernehmen könnte; 

 36. kommt überein, dass der Ausschuss als Teil seiner Behandlung des Programms 
der Vereinten Nationen für Raumfahrtanwendungen unter dem Tagesordnungspunkt "Be-
richt des Unterausschusses Wissenschaft und Technik" auch weiterhin einen Bericht über 
die Tätigkeit des Internationalen satellitengestützten Such- und Rettungssystems behandeln 
soll, und bittet die Mitgliedstaaten, über ihre Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesem Sy-
stem Bericht zu erstatten; 

 37. ersucht den Ausschuss, auf seiner achtundvierzigsten Tagung die Behandlung 
des Tagesordnungspunkts "Nebenprodukte der Weltraumtechnik: Überblick über den derzei-
tigen Stand" fortzusetzen; 

 38. ersucht den Ausschuss außerdem, im Einklang mit dem von ihm verabschiede-
ten Arbeitsplan19 auf seiner achtundvierzigsten Tagung die Behandlung des Tagesordnungs-
punkts "Weltraum und Gesellschaft" im Rahmen des in den Mittelpunkt der Erörterungen 
für den Zeitraum 2004-2006 gestellten Sonderthemas "Weltraum und Bildung" fortzusetzen; 

 39. kommt überein, dass der Ausschuss auf seiner achtundvierzigsten Tagung die 
Behandlung des Tagesordnungspunkts "Weltraum und Wasser" fortsetzen soll, und fordert 
die Stellen des Systems der Vereinten Nationen nachdrücklich auf und bittet die anderen 
zwischenstaatlichen Stellen, die sich mit Fragen der Nutzung und Bewirtschaftung der Was-
                                                 
18 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/59/20), 
Ziffer 28, und A/AC.105/2004/CRP.8. 
19 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/58/20), Zif-
fer 239. 
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serressourcen befassen, sowie die Weltraumorganisationen, zur Arbeit des Ausschusses auf 
diesem Gebiet beizutragen, indem sie unter anderem ihre Erfahrungen mit der Nutzung der 
Weltraumtechnik für die Bewirtschaftung der Wasserressourcen weitergeben; 

 40. kommt außerdem überein, dass während der achtundvierzigsten Tagung des 
Ausschusses ein Symposium über Weltraum und Archäologie abgehalten werden soll; 

 41. stellt fest, dass die Gruppe der afrikanischen Staaten, die Gruppe der lateiname-
rikanischen und karibischen Staaten und die Gruppe der westeuropäischen und sonstigen 
Staaten auf der siebenundvierzigsten Tagung des Ausschusses im Einklang mit der von dem 
Ausschuss auf seiner sechsundvierzigsten Tagung erzielten Vereinbarung über Maßnahmen 
betreffend die künftige Zusammensetzung der Präsidien des Ausschusses und seiner Neben-
organe20, auf der Grundlage der Maßnahmen betreffend die Arbeitsmethoden des Ausschus-
ses und seiner Nebenorgane21, ihre jeweiligen Kandidaten für die Ämter des Zweiten Stell-
vertretenden Vorsitzenden/Berichterstatters des Ausschusses, des Vorsitzenden des Unter-
ausschusses Recht und des Vorsitzenden des Ausschusses für den Zeitraum 2006–2007 zur 
Prüfung durch den Ausschuss benannt haben; 

 42. fordert die Gruppe der asiatischen Staaten und die Gruppe der osteuropäischen 
Staaten mit Nachdruck auf, sich vor der achtundvierzigsten Tagung des Ausschusses auf ih-
re jeweiligen Kandidaten für die Ämter des Vorsitzenden des Unterausschusses Wissen-
schaft und Technik und des Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses zu eini-
gen; 

 43. kommt überein, dass der Ausschuss sich auf alle Amtsträger der Präsidien des 
Ausschusses und seiner Nebenorgane für den Zeitraum 2006-2007 einigen und zu diesem 
Zweck die Frage der Zusammensetzung der Präsidien des Ausschusses und seiner Nebenor-
gane für den genannten Zeitraum in die Tagesordnung seiner achtundvierzigsten Tagung 
aufnehmen soll; 

 44. beschließt, dass die Libysch-Arabische Dschamahirija und Thailand Mitglieder 
des Ausschusses werden; 

 45. ersucht den Ausschuss, Möglichkeiten für eine bessere Beteiligung der Mit-
gliedstaaten und der Stellen mit Beobachterstatus an seiner Arbeit zu prüfen, mit dem Ziel, 
auf seiner achtundvierzigsten Tagung diesbezügliche konkrete Empfehlungen zu vereinba-
ren; 

 46. stellt fest, dass es jeder Regionalgruppe obliegt, die Beteiligung der Mitglied-
staaten des Ausschusses, die auch Mitglieder der jeweiligen Regionalgruppe sind, an der Ar-
beit des Ausschusses und seiner Nebenorgane aktiv zu fördern, und kommt überein, dass die 
Regionalgruppen diese den Ausschuss betreffende Angelegenheit im Kreise ihrer Mitglieder 
prüfen sollen; 

 47. bittet die Interinstitutionelle Tagung für Weltraumtätigkeiten, auf ihrer fünfund-
zwanzigsten Tagung im Jahr 2005 die Frage der verstärkten Beteiligung der Stellen des Sy-
stems der Vereinten Nationen an der Arbeit des Ausschusses und seiner Unterausschüsse zu 
prüfen, und ersucht das Büro für Weltraumfragen in seiner Eigenschaft als Sekretariat der 
Interinstitutionellen Tagung, dem Unterausschuss Wissenschaft und Technik und dem Un-
terausschuss Recht auf ihren Tagungen im Jahr 2005 über die Ergebnisse der Erörterungen 
der Interinstitutionellen Tagung Bericht zu erstatten; 
                                                 
20 Ebd., Anhang II, Ziffern 4-9. 
21 Ebd., Zweiundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/52/20), Anhang I; siehe auch Offizielles Protokoll der 
Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 20 (A/58/20), Anhang II, Anlage III. 
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 48. kommt überein, dass der Unterausschuss Recht sich auf seiner vierundvierzig-
sten Tagung mit der Frage der Beteiligung der Stellen mit ständigem Beobachterstatus beim 
Ausschuss befassen und dem Ausschuss auf seiner achtundvierzigsten Tagung über Mög-
lichkeiten für eine Verstärkung ihrer Beteiligung an der Arbeit des Unterausschusses Recht 
Bericht erstatten soll; 

 49. fordert den Ausschuss nachdrücklich auf, die internationale Zusammenarbeit in 
Bezug auf die soziale, wirtschaftliche, ethische und menschliche Dimension der Anwen-
dungsmöglichkeiten der Weltraumwissenschaft und -technik auszuweiten; 

 50. ersucht die Stellen des Systems der Vereinten Nationen und die anderen interna-
tionalen Organisationen, ihre Zusammenarbeit mit dem Ausschuss fortzusetzen und gegebe-
nenfalls zu vertiefen und ihm Berichte über die Fragen zu übermitteln, die der Ausschuss 
und seine Nebenorgane im Rahmen ihrer Tätigkeit behandeln; 

 51. ersucht den Ausschuss, im Einklang mit der Präambel dieser Resolution neue 
Bereiche und Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit bei der friedlichen Nut-
zung des Weltraums zur Stärkung des Multilateralismus aufzuzeigen und zu prüfen und der 
Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der auch seine 
Ansichten darüber enthält, welche Themen in Zukunft zu untersuchen wären. 

71. Plenarsitzung 
10. Dezember 2004 


